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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Kommunalen Servicebetrieb der Stadt Husum

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES

LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalen Servicebetrieb der Stadt Husum – be-

stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für

das Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein-

schließ lich der Dar stel lung der Bi lanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Dar über

hinaus haben wir den Lage bericht des Kommunalen Servicebetrieb der Stadt Husum für das

Ge schäfts jahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor-

schriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Hols tein i.V.m. den

ein schlä gi gen deutschen, für Kapital gesellschaften geltenden handels rechtli chen Vor-

schrif ten und ver mit telt unter Be achtung der deutschen Grundsätze ord nungs mäßiger

Buch füh rung ein den tat sächli chen Verhält nissen entsprechendes Bild der Ver mögens-

und Fi nanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Er tragsla ge für

das Ge schäfts jahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des

Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit

dem Jah res ab schluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsver ordnung des

Bun deslandes Schleswig-Hols tein i.V.m. den deutschen gesetzlichen Vorschriften und

stellt die Chan cen und Ri si ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-

gen ge gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt

hat.

B E K A N N T M A C H U N G
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verant wortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung

des Ab schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unse res

Be stätigungsver merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb un ab hän-

gig in Über ein stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schrif ten und ha ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit

die sen An forde run gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü fungs-

nach weise aus rei chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur teile zum

Jah resab schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den Vorschriften der Eigen betriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Hols tein i.V.m.

den deutschen, für Ka pi talgesell schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen

wesentlichen Be lan gen ent spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach tung der

deutschen Grund sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver hältnissen

entspre chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

Fer ner sind die gesetzli chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in

Über ein stim mung mit den deut schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-

wendig be stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli chen, der

frei von we sentlichen – be ab sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel lungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit des Eigen betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-

len. Des Wei te ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der

Fort füh rung der Un terneh menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind

sie da für verant wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der

Fortführung der Unter nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Ge ge benhei ten entgegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffen des Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie

in al len we sent li chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschrif ten

der Ei gen betriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Hols tein i.V.m. den deutschen

ge setzli chen Vor schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zu treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vor keh-

run gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf stel-

lung eines La geberichts in Übereinstim mung mit den anzuwendenden Vorschrif ten der Ei-

gen betriebs verordnung des Bundeslandes Schleswig-Hols tein i.V.m. deutschen gesetzli chen

Vorschrif ten zu ermögli chen, und um aus reichende geeignete Nachweise für die Aus sagen

im Lage be richt erbrin gen zu kön nen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen

Darstel lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des

Eigen betriebs ver mit telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss so-

wie mit den bei der Prü fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften

der Ei gen betriebs ver ordnung des Bundeslandes Schleswig-Hols tein i.V.m. den deutschen

ge setzli chen Vor schrif ten ent spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zu treffend darstellt, so wie einen Bestäti gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü fungs-

urteile zum Jah resab schluss und zum Lage bericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-

ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-

lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich an-

gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge samt

die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt schaftli-

chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grund hal tung. Darüber hinaus
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· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-

sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und

führen Prüfungs handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungs nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungs urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-

deckt werden, ist bei Ver stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-

sches Zu sammenwirken, Fälschungen, be absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende

Darstellun gen bzw. das Au ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan ten

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor keh-

rungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe nen

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-

keit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungsle gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-

tretern dargestell ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern an gewandten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-

sentliche Unsi cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,

die bedeutsa me Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Un ter-

neh menstätig keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-

sentli che Unsi cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die da-

zuge hö ri gen An gaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma chen

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modi fi-

zie ren. Wir zie hen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da tum un-

seres Be stäti gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder

Gege ben heiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unterneh mens-

tä tig keit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus ses

einschließ lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfäl le und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver hält-

nissen entspre chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigen betriebs

ver mit telt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetze-

sentspre chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.



Anlage V

- 5 -

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunfts orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter

Prü fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-

gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen

nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus

diesen An nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga-

ben sowie zu den zugrun de liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-

hebliches un vermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-

orientierten Angaben abwei chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwai ger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung

fest stel len.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhält nis sen

Wir haben uns mit den wirtschaftli chen Ver hältnissen des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1

Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 be fasst. Ge-

mäß § 14 Abs. 3 KPG SH ha ben wir in dem Bestäti gungsver merk auf unsere Tätig keit einzu-

gehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns

keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirt-

schaftlichen Verhältnissen des Eigen betriebs An lass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigen-

betriebs sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig

erachtet haben.
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Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prü fungsstandard: Berichterstattung

über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11

bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fra-

gen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhält nisse zu wesent-

lichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die

sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der ge setzlichen Vertreter und die Ge-

schäftspolitik zu beurteilen."

Flensburg, 30. April 2020

     Singhofen & Gergen
Partnerschaftsgesellschaft
  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
     Steuerberatungsgesellschaft

 Rosemarie Gergen

 Wirtschaftsprüferin


